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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 11.07.2021, von Ingrid u. Horst-Dieter Ehrenberg 




Zu Rand 1.1 Tenor des Schreibens: 
Nur die Begegnung von Pkw/Pkw möglich. Bei Begegnung Pkw/Transporter bzw. Lkw 
muss zum Ausweichen private Grundstücksfläche genutzt werden. 
Begegnung Lkw und Busse nur im Bereich der Kita und der Einmündung Schießgärten 
möglich. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Inanspruchnahme von privaten Flächen im Begegnungsfall von Pkw’s mit großen 
Fahrzeugen (z.B. Lkw aus dem Gewerbegebiet, Müllfahrzeugen, Bus der Stiftung 
Scheuern), ist ein Problem der Bestandssituation. Das Hospiz wird von Fahrzeugen 
angedient (ca. 5 Kfz/Std.), die in einem Wohngebiet üblich sind (überwiegend Pkw’s, 
vereinzelt Lieferwagen, in der Regel keine Lkw’s). 
Die Belange des Verkehrs werden durch die Errichtung des Hospizes nicht wesentlich 
verschärft.  

Zu Rand 1.2 Tenor des Schreibens: 
Fußgänger, Kinder, Rollstuhlfahrer etc. werden durch fehlende Bürgersteige gefährdet. 
Durch die verursachte Verkehrszunahme (5 Kfz/Std.) wird die Bestandssituation 
erheblich verschärft. Durch die potentielle Erweiterungsmöglichkeit des Hospizes wird 
eine zusätzliche Verschärfung befürchtet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ ist nach RASt 06 eine Wohnstraße, mit 
Teilfunktion einer Sammelstraße. Wohnstraßen können als Tempo-30 Zone oder als 
„Verkehrsberuhigter Bereich“ (Zeichen 325.1) ausgewiesen werden. Der Ausbau als 
„Verkehrsberuhigter Bereich“ erfolgt in der Regel ohne Bürgersteig. 
Das vorhabenbezogene Verfahren gilt für ein Hospiz mit 8 Betten (+1 Bett für einen 
Angehörigen). Eine zukünftige Erweiterung des Hospizes würde die Zustimmung der 
Stadt und eine Änderung des Durchführungsvertrages (§12 Abs. 1 BauGB) erfordern. 
Durch die vom Hospiz verursachte Verkehrszunahme (ca. 5 Kfz/Std.) wird das 
Gefährdungspotential für Personen nicht wesentlich erhöht.  

Zusammenfassung Rand 1 
Durch die Errichtung des Hospizes wird die bestehende Verkehrssituation nicht 
wesentlich beeinflusst. 
Im Verlauf des Bauleitplanverfahrens erfolgt eine Prüfung, wie die verkehrliche 
Bestandssituation verbessert werden kann (Ad-hoc-Maßnahmen). Die Errichtung des 
Hospizes ist davon nicht abhängig. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet.

1.1

1.2
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Der geplante Standort ist hochwassergefährdet. Mit der allgemeinen Häufung der 
Starkregenereignisse wird die Gefährdung erhöht. Gravierende Auswirkungen für die 
Anlieger im Bereich Mühlgraben werden befürchtet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Für die Ortslage ist bereits in der Bestandssituation eine Risikoabwägung erforderlich. 
Das erfolgt auch für das geplante Hospiz. Der Standort liegt außerhalb des 
festgesetzten Überschwemmungsgebietes und ist wasserrechtlich zulässig. 
Der Retentionsraum (nichtbebauter Talraum ca. 120.000 m2) wird durch die Errichtung 
des Hospiz (Grundfläche des Baukörpers ca. 900 - 1.000 m2) um ca. 0,8% verringert. 
Für das Hochwassergeschehen ist das nicht wesentlich. Die vorgetragenen Aspekte 
werden im Bebauungsplanverfahren durch eine Risikoabwägung berücksichtigt. 

Zu Rand 3.1 Tenor des Schreibens: 
Der geplante Standort ist eine geschützte Fläche (Naturschutz, Wasserschutz).  

Städtebauliche Stellungnahme 
Das rechtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet „Mühlbach“ ist vom Standort 
des Hospizes nicht betroffen. In der Schutzzone III, des Trinkwasserschutzgebietes, 
sind Vorhaben zulässig. Die Auflagen der Schutzzone werden beachtet. Beim 
geplanten Standort handelt es sich um eine nach § 15 Landesnaturschutzgesetz 
pauschal geschützte Fläche. Im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens wird eine 
Befreiung nach § 67 BNatschG beantragt. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet.


Zu Rand 3.2 u. 3.3 Tenor des Schreibens: 
Das es keine Alternativen zum Standort gibt wird bezweifelt. Die Betreuung von 
Menschen am Ende ihres Lebens ist in der Region vollumfänglich gesichert. 
Warum wurde das ehemalige Marienkrankenhaus für das Hospiz nicht genutzt? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Bei den bisher geprüften Standorten (Verfahrensstand 2021) erfüllt nur der geplante 
Standort die wesentlichen Standortkriterien. 

Die Aufgaben eines Hospizes sind in den „Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 
Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität der stationären 
Hospizversorgung“ geregelt. Es handelt sich um baulich, organisatorisch, personell 
und wirtschaftlich selbstständige, kleine Einrichtungen mit familiärem Charakter 
(mind. 8 und max. 16 Plätzen). Es ist deshalb ausgeschlossen, dass ein stationäres 
Hospiz Bestandteil einer stationären Pflegeeinrichtung oder eines Krankenhauses ist.

Darin liegt auch ein Grund warum die Betriebskonzepte für die Folgenutzung des 
Marienkrankenhauses und des Hospizes nicht in Einklang gebracht werden konnten.

Bei der wohnortnahen palliativ - medizinischen Versorgung besteht im Rhein-Lahn-
Kreis ein Defizit. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet.


3.1

3.2

3.3
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 30.06.2021, von Marvin Leininger, gleichl. Belinda Kasnitz

 



Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Das Hospiz wird als reines „Wirtschaftsvorhaben“ am falschen Standort betrachtet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Hospiz ist ein Vorhaben des Gemeinbedarfes und wird von einer gemeinnützigen 
Gesellschaft betrieben. Der Standort wurde auf der Grundlage von Kriterien 
ausgewählt (s. Verfahrensunterlagen). Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Die Verkehrsbelastung „Am Sauerborn“ wird bereits für die Bestandssituation als zu 
hoch bezeichnet. Das Konfliktpotential bei Begegnungsfällen ist größer als in den 
Planungsunterlagen angenommen wurde. In Zukunft soll die Verkehrszunahme auf 
allen Straßen des Mühlbachtals vermieden werden.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Von der Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ werden ab Einmündung der Mühlstraße ca. 
20 - 30 Gebäude und die Kindertagesstätte erschlossen. Konfliktsituationen entstehen 
im wesentlichen durch den vom Gewerbegebiet und der Stiftung Scheuern 
verursachten Transferverkehr mit Lkw’s und Bussen. Durch die Errichtung des 
Hospizes wird die Bestandssituation nicht wesentlich verschärft. 
Die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ ist nach RASt 06 eine Wohnstraße, mit 
Teilfunktion einer Sammelstraße. Wohnstraßen können als Tempo-30 Zone oder als 
verkehrsberuhigter Bereich (Zeichen 325.1) ausgewiesen werden. 
Fahrbahneinengungen werden zur Geschwindigkeitsdämpfung eingebaut. 
Im Verlauf des Bauleitplanverfahrens erfolgt eine Prüfung, wie die verkehrliche 
Bestandssituation verbessert werden kann (Ad-hoc-Maßnahmen). Die Errichtung des 
Hospizes ist davon nicht abhängig. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet.


1

2
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Die Planung soll gewährleisten, dass der vorhandene Landschaftsraumtyp nicht 
beeinträchtigt wird. Der Gutachter soll benannt werden. 
Im Vergleich zu den geplanten Betten wird die Versiegelung von 1.600 m2 als zu hoch 
eingestuft. Es handelt sich um einen gravierenden Eingriff in Natur und Landschaft und 
das Erholungsgebiet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Durch die Errichtung des Hospizes erfolgt ein Eingriff im Sinne des 
Naturschutzrechtes. Eingriffe sind zulässig, wenn sie ausgeglichen werden. Die 
betreffenden Untersuchungen (Gutachten) sind Bestandteil der Verfahrensunterlagen. 
Sie werden im nächsten Verfahrensschritt ausgearbeitet und offengelegt. 
Die Ausstattung und Größe eines Hospizes ist in Empfehlungen und Förderrichtlinien 
enthalten. Bei einem eingeschossigen Bauwerk ergibt sich die geplante Größe. 
Für die Kindertagesstätte soll eine Grundstücksfläche von 1.200 m2 vorgehalten 
werden (im Fall der Bebauung, versiegelte Fläche ca. 300 - 400 m2). 
Die Entscheidung, ob der Eingriff durch das Hospiz stattfinden kann, erfordert eine 
Abwägung aller planungsrelevanten Belange. Die Abwägung erfolgt durch den 
Stadtrat. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet.

Zu Rand 4.1 Tenor des Schreibens: 
Der Konflikt zwischen Hospiz und Kindergarten ist nicht ausreichend thematisiert. Die 
zitierte Quelle wird als Grundlage der Argumentation als ungeeignet bezeichnet. Die 
Meinung der Eltern und der Angestellten des Kindergartens sollen nicht ausser Acht 
gelassen werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die in der Begründung zitierte Quelle beinhaltet im Vorwort folgenden Text: 
„ Sterben, Tod und Trauer machen vor den Toren eines Kindergartens nicht halt. Ausgelöst 
durch den Tod der Katze, die das Kind am Straßenrand leblos liegen sah, aber 
schwerwiegender noch: durch den Tod der Großmutter oder des Vaters eines 
Kindergartenkindes kommt das Thema in den Kindergarten, muss und darf dort seine Zeit und 
seinen Raum finden.“
Die in der zitierten Quelle bezeichneten Aspekte stehen im Zusammenhang mit der 
Aufgabe eines Hospizes.  
Die Beteiligungsverfahren der Bebauungsplanung haben die Aufgabe alle 
planungsrelevanten Belange der Planung zu ermitteln. Eltern, Angestellte des 
Kindergartens, Behörden und Träger sozialer Dienstleistungen können sich am 
Verfahren beteiligen. 
Mit dem Träger der Kindertagesstätte und den angestellten Fachpersonen werden im 
Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem Thema geführt.  
Die Abwägung des Gesprächsergebnisses erfolgt durch den Stadtrat. 
Dadurch können die vorgetragenen Belange entkräftet werden.

3

4.1
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
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Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 4.2 Tenor des Schreibens: 
Warum wurden Bauvoranfragen von Bürgern bisher abgelehnt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Für die Errichtung von Wohngebäuden hat die Stadt Nassau Bauflächen erschlossen. 
Auch durch Nachverdichtung können im Innenbereich Wohnungen errichtet werden. 
Das Hospiz ist ein Einzelfall und schafft keine Präzedenzfälle für weitere Vorhaben, 
wie das bei der Errichtung von Wohngebäuden der Fall wäre. Die vorgetragenen 
Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 4.3 Tenor des Schreibens: 
Bevor man einen Standort diskutiert muss bekannt sein, ob die Grundstücke erworben 
werden können. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Grundstücke können zum Zweck der Errichtung des Hospizes erworben werden. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 4.4 Tenor des Schreibens: 
Das Allgemeinwohl des „Hospizes“ wird auf der Grundlage eines Gesellschafters 
angezweifelt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Status des Gemeinwohls einer Gesellschaft ist unabhängig vom Status der 
Gesellschafter. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 4.5 Tenor des Schreibens: 
Warum wurde keine Veranstaltung zur Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Wie die „frühzeitige Beteiligung“ der Öffentlichkeit durchgeführt wird, ist im BauGB 
nicht vorgeschrieben. Die Erfahrung zeigt, dass mit einer Veröffentlichung der 
Unterlagen im Internet ein größerer Kreis der Öffentlichkeit erreicht werden kann. 
Durch die Corona-Pandemie ist der Verzicht auf eine Veranstaltung, im Interesse der 
Gesundheitsvorsorge, die richtige Entscheidung (Abwägung). Die vorgetragenen 
Belange sind entkräftet.  

Zu Rand 4.6 Tenor des Schreibens: 
Das Vorhaben soll durch qualifizierbare Quellen und Angaben gerechtfertigt werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Auf der Grundlage des § 2a BauGB wurde dem Bebauungsplan eine Begründung 
beigefügt. Die Begründung enthält die qualifizierbaren Quellen und Angaben, im für 
das Verfahren erforderlichen Maß. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Gleichlautend mit: 

Belinda Kasnitz, Mühlstraße 17, 56377 Nassau
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 06.06.2021, von Eva Maria Schaefer 

Schreiben vom 06.06.2021 
Eva Maria Schaefer, Am Sauerborn 21, 56377 Nassau

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Der geplante Standort wird durch Lärm beeinflusst (Kindergarten, B 260, Bolzplatz, 
Kleingärten, Gewerbegebiet). 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Schalleinwirkung auf den Standort des Hospizes übersteigt nicht das Maß, dass 
für ein „Wohngebiet“ zulässig ist. Die Einschätzung erfolgt auf der Grundlage der 
Abstände und der Häufigkeit der Lärmquellen.  
Die bisher in der Stadt Nassau geprüften und von ihrem Flächenangebot ausreichend 
bewerteten Standorte werden durch Schalleinwirkung der B 260, der Bahn und dem 
städtischen Erschließungsverkehr im erheblich größerem Maß beeinflusst.  
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Der Verkehrsablauf „Am Sauerborn“ und die Verkehrssicherheit stehen vor dem 
Kollaps. Der Ausbau ist für die Bestandssituation nicht ausreichend. Private Flächen 
müssen Im Begegnungsfall genutzt werden. Eine Zunahme des Verkehrs aus dem 
Gewerbegebiet wird befürchtet. Die Verkehrsflächen sind in einem schlechten 
Zustand. Ein Verkehrskonzept für den Ortsteil Scheuern ist erforderlich. Die 
Verkehrssituation beeinflusst den Hospizstandort. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Von der Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ werden ab Einmündung der Mühlstraße ca. 
20 - 30 Gebäude und die Kindertagesstätte erschlossen. Konfliktsituationen entstehen 
im wesentlichen durch den vom Gewerbegebiet und der Stiftung Scheuern 
verursachten Transferverkehr mit Lkw’s und Bussen. Durch die Errichtung des 
Hospizes wird die Bestandssituation nicht wesentlich verschärft. 
Die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ ist nach RASt 06 eine Wohnstraße, mit 
Teilfunktion einer Sammelstraße. Wohnstraßen können als Tempo-30 Zone oder als 
verkehrsberuhigter Bereich (Zeichen 325.1) ausgewiesen werden. 
Fahrbahneingengungen werden zur Geschwindigkeitsdämpfung eingebaut. 
Im Verlauf des Bauleitplanverfahrens erfolgt eine Prüfung, wie die verkehrliche 
Bestandssituation verbessert werden kann. Die Errichtung des Hospizes ist davon 
nicht abhängig. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet.


1
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 3.1 Tenor des Schreibens: 
Umweltschutz und Klimaschutz wird bei der Standortwahl hinten angestellt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Für die Aspekte Umwelt und Klima werden im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens 
Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse werden in einem 
landschaftsökologischen Beitrag und im Umweltbericht zusammengefasst. Über die 
Vermeidung von Eingriffen oder deren Ausgleich und Minimierung entscheidet der 
Stadtrat, im Rahmen einer Abwägung. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 3.2 Tenor des Schreibens: 
Warum werden keine Bestandsgebäude genutzt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die bisher geprüften Bestandsgebäude (Verfahrensstand 2021) konnten, mit 
vertretbaren Aufwand, den Anforderungen eines Hospizes nicht angepasst werden. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 3.3 u. 3.4 Tenor des Schreibens: 
Das Naherholungsgebiet und die Überschwemmungsgefahr werden der Errichtung 
des Hospizes untergeordnet. Wie kann man Grundstückseigentümern erklären, dass 
sie im Talraum keine Gebäude errichten können? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der unbebaute Retentionsraum des Tales (ca. 120.000 m2) wird durch die Errichtung 
des Hospiz (Grundfläche des Baukörpers ca. 900 - 1.000 m2) um ca. 0,8% verringert. 
Für den Hochwasserschutz erfolgt im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens eine 
Risikoabwägung. Der Einfluss auf die Naherholung ist durch den geringen 
Flächenanteil des Hospizes nicht wesentlich 
Für die Errichtung von Wohngebäuden hat die Stadt Nassau Bauflächen erschlossen. 
Auch durch Nachverdichtung können im Innenbereich Wohnungen errichtet werden. 
Das Hospiz ist ein Einzelfall und schafft keine Präzedenzfälle für weitere Vorhaben, 
wie das bei der Errichtung von Wohngebäuden der Fall wäre. Die vorgetragenen 
Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 3.5 Tenor des Schreibens: 
Die Kindertagesstätte ist die Hauptursache der heutigen Verkehrssituation . Die 
Erstellung eines Verkehrskonzeptes wäre ohne Kindertagesstätte einfacher. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Transferverkehr zum Gewerbegebiet und den Einrichtungen der Stiftung Scheuern 
beeinflusst ein zukünftiges Verkehrskonzept im größerem Maß als das geplante 
Hospiz oder die vorhandene Kindertagesstätte. Die Erstellung eines funktionsfähigen 
Verkehrskonzeptes kann unabhängig vom Bebauungsplanverfahren erfolgen.

Die vorgetragenen Belange sind entkräftet.


3.1

3.2
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 23.06.2021, von M. Perling 







Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Einfluss auf die Wohnruhe wird befürchtet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Hospiz wird sich auf Grund seiner Größe und des Verkehrsaufkommens ( ca. 5 
Kfz/Std.) nicht wesentlich auf die Wohnsituation auswirken. Die vorgetragenen 
Belange sind entkräftet.


Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Das Nebeneinander von Hospiz und Kindergarten steht im Widerspruch zur Aufgabe 
der Erwachsenen, Kinder zu schützen und eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen 

Städtebauliche Stellungnahme 
Einwände gegen soziale Einrichtungen, ob Kindertagesstätte, Seniorenheime oder 
Hospize, sind in den letzten Jahren zur Regel geworden. Das Nebeneinander von 
Kindertagesstätten, Seniorenheimen, Hospizen und Wohngebäuden entspricht dem 
angestrebten Prozess der Inklusion. Kein Mensch darf ausgeschlossen, ausgegrenzt 
oder an den Rand gedrängt werden.  
Kinder erleben auch in der Familie, bei den Großeltern, Eltern, und Geschwistern 
Krankheit und Tod. Die Kenntnis darüber beeinflusst weder die „unbeschwerte 
Kindheit“ noch wirkt sie „abschreckend“. In der Kindertagesstätte werden junge 
Menschen in ihrem ersten Lebensabschnitt betreut. Im Hospiz erfolgt für Menschen 
jedes Alters die Betreuung für den letzten Lebensabschnitt.

Mit dem Träger der Kindertagesstätte und den angestellten Fachpersonen werden im 
Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem Thema geführt.  
Die Abwägung des Gesprächsergebnisses erfolgt durch den Stadtrat. 
Dadurch können die vorgetragenen Belange entkräftet werden.


1
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

 
Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Die Verkehrszunahme gefährdet Kinder. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Verkehrsflächen im Mühlbachtal sind nach RASt 06 Wohnstraßen, mit Teilfunktion 
einer Sammelstraße. Wohnstraßen können als Tempo-30 Zone oder als 
verkehrsberuhigter Bereich (Zeichen 325.1) ausgewiesen werden. Durch das Hospiz 
wird keine wesentliche Änderung der Bestandssituation für Kinder verursacht 
(Verkehrszunahme ca. 5 Kfz/Std.). 

Im Verlauf des Bauleitplanverfahrens erfolgt eine Prüfung, wie die verkehrliche 
Bestandssituation verbessert werden kann (Ad-hoc-Maßnahmen). Die Errichtung des 
Hospizes ist davon nicht abhängig. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 4 Tenor des Schreibens: 
Das „Naturparadies Mühlbachtal“ soll erhalten werden? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Durch Errichtung des Hospizes erfolgt ein Eingriff im Sinne des Naturschutzrechtes. 
Eingriffe im Sinne des Naturschutzrechtes sind zulässig (bzw. auch eine Befreiung 
nach § 67 BNatschG), wenn sie auf der Grundlage einer Abwägung erforderlich sind 
und ausgeglichen werden können. Die betreffenden Untersuchungen (Gutachten) sind 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen. Sie werden im nächsten Verfahrensschritt 
ausgearbeitet und offengelegt. Die Abwägung der Zulässigkeit des Eingriffs erfolgt 
durch den Stadtrat. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 5 Tenor des Schreibens: 
Das Hospiz in der Nähe zur Wohnung und zum Kindergarten beeinträchtigt das 
Lebensgefühl. Es entsteht eine erhöhtes Verkehrsaufkommen 

Städtebauliche Stellungnahme 
Siehe dazu Rand 2, zum Verkehr s. Rand 3.
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 04.07.2021, von Jörg Nett, gleichlaudend Irene Nett 




Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Der Standort befindet sich im Bereich eines Fauna-Flora-Habitat-Gebietes (gefährdete 
Pflanzen und Tiere). Ein Ausgleich und Ersatz dieser Funktion ist keine Lösung. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Mühlbachtal ist durch Bebauung und Freizeitnutzung vorgeprägt. Es handelt sich 
nicht mehr um eine unberührte Naturlandschaft. Eingriffe sind zulässig, wenn sie auf 
der Grundlage einer Abwägung erforderlich sind und ausgeglichen werden können. 
Die betreffenden Untersuchungen (Gutachten) sind Bestandteil der 
Verfahrensunterlagen. Sie werden im nächsten Verfahrensschritt ausgearbeitet und 
offengelegt. Die Abwägung der Zulässigkeit des Eingriffs erfolgt durch den Stadtrat. 
Damit können die vorgetragenen Belange entkräftet werden. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Das geplante Hospiz befindet sich innerhalb eines Wasserschutzgebietes. Negative 
Auswirkungen werden befürchtet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der geplante Standort befindet sich nach einem aktuellen Gutachten in der 
Trinkwasserschutzzone III. Vom geplanten Hospiz können die erforderlichen 
Voraussetzungen für Vorhaben in der Schutzzone III erfüllt werden. Die vorgetragenen 
Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 3.1- 3.3 Tenor des Schreibens: 
Der Standort ist nicht immissionsfrei. Die Firma Lahntechtnik verursacht 
Lärmbelastungen durch Maschinengeräusche und Lieferverkehr. Die B 260 verursacht 
Verkehrsgeräusche, besonders durch Motorradgruppen am Wochenende. Die 
Freizeitnutzung der Gärten verursacht Geräusche durch Rasenmäher und Holzsägen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans sind im Gewerbegebiet nur Betriebe 
zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören (§ 6 BauNVO). Das Hospiz hat zum 
Betrieb einen Abstand von ca. 250m. Nach dem Abstandserlass des Landes NRW sind 
keine Konflikte zu erwarten. Die bisher in der Stadt Nassau geprüften und von ihrem 
Flächenangebot ausreichend beurteilten Standorte werden durch Schalleinwirkung der 
B 260, der Bahn und dem städtischen Erschließungsverkehr im erheblich größerem 
Maß beeinflusst. 
Der Freizeitlärm durch z.B. Rasenmähen und Holzsägen ist in allen Wohngebieten ein 
Übel. Der Freizeitlärm kann durch Verhaltensänderung (z.B. Einsatz von 
geräuscharmen Geräten) und Rücksichtnahme ( z.B. Tageszeit) vermindert werden.  
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

 

Zu Rand 4 Tenor des Schreibens: 
Das Verkehrsaufkommen ist bereits in der Bestandssituation zu hoch. Bürgersteige 
und Ausweichstellen fehlen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Durch das Hospiz wird keine wesentliche Änderung der Bestandssituation verursacht 
(Verkehrszunahme ca. 5 Kfz/Std.).  
Die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ kann nach RASt 06 als Wohnstraße, mit 
Teilfunktion einer Sammelstraße, eingeordnet werden. Die Einrichtung einer Tempo-30 
Zone oder die Gestaltung zu einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1) ist 
möglich. Unabhängig vom Bauleitplanverfahren kann ein Konzept entwickelt werden, 
wie die verkehrliche Bestandssituation verbessert werden kann (z.B. durch 
Ausweichstellen und Schutzzonen für Fußgänger).  
Damit können die vorgetragenen Belange entkräftet werden. 

Zu Rand 5 Tenor des Schreibens: 
In Bergnassau-Scheuern gibt es für das Hospiz, wie in den Planungsunterlagen 
dargelegt, keine ergänzende Infrastruktur. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Als ergänzende Infrastruktur ist das Angebot der Stadt Nassau gemeint (Ärzte, 
Apotheken, Taxi, ÖPNV, Dienstleistungen der Stiftung Scheuern, etc.). Bei einem 
Standort in den Ortsgemeinden sind diese Ergänzungen, in angemessener 
Entfernung, nicht, vorhanden. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 29.06.2021, von Daniela Zins 

 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Der vom Kindergarten verursachte Kinderlärm stört das Hospiz. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Geräusche von spielenden Kindern sind nur im Außenbereich wahrnehmbar. Für 
das Hospiz können diese Geräusche einen positiven therapeutischen Effekt bewirken.

Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Die im Flächennutzungsplan bezeichnete naturbestimmte Fläche wird als 
Naherholungsgebiet benötigt und sollte so weiterhin erhalten bleiben.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Mühlbachtal ist durch Bebauung und Freizeitnutzung vorgeprägt. Es handelt sich 
um keine unberührte Naturlandschaft. Der nichtbebaute Talraum (ca. 120.000 m2) wird 
durch die Errichtung des Hospizgebäudes (Grundfläche ca. 900 - 1.000 m2) um ca. 
0,8% verringert. Das Naherholungsgebiet wird nicht wesentlich beeinflusst. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Jahrelang wird über das hohe Verkehrsaufkommen, die Zuwegung zum 
Gewerbegebiet und dem schlechten Zustand des Wirtschaftsweg gesprochen. Der 
Wirtschaftsweg sollte sogar mal geschlossen werden. Die Verkehrsführung 
„Bezirksstraße/ Im Mühlbachtal“ ist keine Alternative. Wichtig ist ein Verkehrskonzept. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Durch das geplante Hospiz wird die Bestandssituation nicht wesentlich beeinflusst 
(Verkehrszunahme ca. 5 Kfz/Std.). Die Verkehrssituation „Am Sauerborn“ wird durch 
den Transferverkehr des Gewerbegebietes, der Einrichtungen der Stiftung Scheuern 
und die Bebauung des Talbereichs, hinter der Einmündung der Taunusstraße 
verursacht. Unabhängig vom Bauleitplanverfahren kann ein Konzept entwickelt 
werden, wie die verkehrliche Bestandssituation verbessert werden kann (z.B. durch 
Ausweichstellen und Schutzzonen für Fußgänger).  
Damit können die vorgetragenen Belange entkräftet werden. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 4 Tenor des Schreibens: 
Die durch das Hospiz verursachte Bodenversiegelung wird kritisiert. Es soll ein 
Bestandsgebäude genutzt werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die bisher geprüften Bestandsgebäude (Verfahrensstand 2021) konnten, mit 
vertretbaren Aufwand, den Anforderungen eines Hospizes nicht angepasst werden. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 5 Tenor des Schreibens: 
Bisher durfte der Talbereich aufgrund des Windeinfalls und der Vegetation nicht 
bebaut werden. Warum wird für das Hospiz eine Ausnahme gemacht. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Ob auf einer Fläche gebaut werden kann, wird durch Abwägung der betroffenen 
Belange vom Stadtrat entschieden, z.B. wie folgt: 
• Das Hospiz erfüllt eine wichtige soziale Aufgabe, ein Alternativstandort steht nicht zur 

Verfügung (Verfahrensstand 2021).  
• Für eine Wohnbebauung wurden in der Stadt an anderer Stelle Grundstücke 

erschlossen.  
• Bei der Errichtung des Hospizes werden die Belange Verkehr, Klima- und 

Umweltschutz, im Vergleich zu einem Wohngebiet, mit mehreren Gebäuden, weniger 
betroffen.  

• Das Hospiz ist ein Einzelfall und schafft keine Präzedenzfälle für weitere Vorhaben, 
wie das bei der Errichtung von Wohngebäuden der Fall wäre. 

Der Stadtrat muss in seine Abwägung noch weitere Aspekte einbeziehen. Ob das 
Hospiz errichtet werden kann, bleibt seiner Entscheidung überlassen. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 27.06.2021, von Marion Eckardt u. Klaus Mahy 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Bei der Errichtung des Hospizes geht es um rein wirtschaftliche Belange. Zwei 
ortsansässige Institutionen werden vom zukünftigen Gesellschaftervertrag 
ausgeschlossen. Ein neuer Gesellschafter hat Verbindung zu einer 
Immobiliengesellschaft.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Hospiz ist ein Vorhaben des Gemeinbedarfes und wird von einer gemeinnützigen 
Gesellschaft betrieben. Der Status des Gemeinwohls einer Gesellschaft ist 
unabhängig vom Status der Gesellschafter.  
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Warum wurde keine Veranstaltung zur Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Wie die „frühzeitige Beteiligung“ der Öffentlichkeit durchgeführt wird, ist im BauGB 
nicht vorgeschrieben. Die Erfahrung zeigt, dass mit einer Veröffentlichung der 
Unterlagen im Internet ein größerer Kreis der Öffentlichkeit erreicht werden kann. 
Durch die Corona-Pandemie ist der Verzicht auf eine Veranstaltung, im Interesse der 
Gesundheitsvorsorge, die richtige Entscheidung (Abwägung). 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 3.1-3.3 Tenor des Schreibens: 
Die Verkehrsbelastung „Am Sauerborn“ ist zu hoch (Transferverkehr Lahntechnik, 
Fitnessstudio, Stiftung Scheuern). Der Weg sollte ursprünglich am Kindergarten 
enden. Begegnungsfall mit größeren Fahrzeugen ist sehr häufig. Private Flächen 
müssen zum Ausweichen genutzt werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Durch das Hospiz (Verkehrszunahme ca. 5 Kfz/Std.) wird die vom Transferverkehr 
verursachte Bestandssituation nicht wesentlich beeinflusst. Unabhängig vom 
Bauleitplanverfahren können Maßnahmen zur Verbesserung der Bestandssituation 
geprüft werden (z.B. Ausweichstellen und Schutzzonen für Fußgänger).  
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 4.1 Tenor des Schreibens: 
Eingriffe in das FFH-Gebiet sind zu vermeiden. Untersuchungsergebnisse liegen noch 
nicht vor? Wer vergibt den Auftrag an einen unabhängigen Gutachter? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Eingriffe sind zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer Abwägung erforderlich sind 
und ausgeglichen werden können. Für das bisher durchgeführte frühzeitige 
Beteiligungsverfahren reicht eine Einschätzung des Eingriffs aus. Die detaillierten 
landschaftsökologischen Untersuchungen werden für den nächsten Verfahrensschritt 
ausgearbeitet und offengelegt. Die Untersuchungen müssen vom Vorhabenträger 
beauftragt, und in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde von einem Fachbüro 
erstellt werden. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 4.2 - 4.4 Tenor des Schreibens: 
Ist es gerechtfertigt für 8 - 9 Betten 1.600m2 zu versiegeln. Mit der Reserverfläche für 
den Kindergarten von 1.200 m2 beträgt der Flächenbedarf 2.800 m2. Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere und Naherholungsraum gehen verloren. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Ausstattung und Größe eines Hospizes ist in Empfehlungen und Förderrichtlinien 
geregelt. Für die Grundfläche des eingeschossigen Gebäudes sind ca. 900 -1.000 m2 
und für Stellplätze und Zuwegung ca. 300 - 600 m2 erforderlich. Der nichtbebaute 
Talraum (ca. 120.000 m2) wird durch das Gebäude um ca. 0,8% und durch die 
Stellplätze und Zuwegungen um ca. 0,5 % verringert. Für die Kindertagesstätte soll 
eine Grundstücksfläche von ca. 1.200 m2 vorgehalten werden (im Fall der Bebauung, 
versiegelte Fläche ca. 300 - 400 m2).   
Für den Verlust an Lebensraum für Pflanzen und Tiere erfolgt ein Ausgleich. Die 
Erholungsfunktion des Talraumes wird durch das Hospiz nicht wesentlich beeinflusst. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Zu Rand 5 Tenor des Schreibens: 
Der Konflikt zwischen Hospiz und Kindergarten ist nicht ausreichend thematisiert. Die 
zitierte Quelle wird als Grundlage der Argumentation aus ungeeignet bezeichnet. Die 
Meinung der Eltern und der Angestellten des Kindergartens sollen nicht ausser Acht 
gelassen werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die in der Begründung zitierte Quelle beinhaltet im Vorwort folgenden Text: 
„ Sterben, Tod und Trauer machen vor den Toren eines Kindergartens nicht halt. Ausgelöst 
durch den Tod der Katze, die das Kind am Straßenrand leblos liegen sah, aber 
schwerwiegender noch: durch den Tod der Großmutter oder des Vaters eines 
Kindergartenkindes kommt das Thema in den Kindergarten, muss und darf dort seine Zeit und 
seinen Raum finden.“  
Die in der zitierten Quelle bezeichneten Aspekte stehen im Zusammenhang mit der 
Aufgabe eines Hospizes. Mit dem Träger der Kindertagesstätte und den angestellten 
Fachpersonen werden im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu 
diesem Thema geführt.  
Die Abwägung des Gesprächsergebnisses erfolgt durch den Stadtrat. Damit können 
die vorgetragenen Belange entkräftet werden. 

Zu Rand 6 Tenor des Schreibens: 
Warum wurden Bauanfragen von Bürgern bisher abgelehnt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Für die Errichtung von Wohngebäuden hat die Stadt Nassau Bauflächen erschlossen. 
Auch durch Nachverdichtung können im Innenbereich Wohnungen errichtet werden. 
Das Hospiz ist ein Einzelfall und schafft keine Präzedenzfälle für weitere Vorhaben, 
wie das bei der Errichtung von Wohngebäuden der Fall wäre. Die vorgetragenen 
Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 7 Tenor des Schreibens: 
Bevor man einen Standort diskutiert muss bekannt sein, ob die Grundstücke erworben 
werden können. Warum wurden Alternativstandorte, z.B. altes Marienkrankenhaus, 
nicht genutzt? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die für die Errichtung des Hospizes erforderlichen Grundstücke können erworben 
werden. 
Die Betriebskonzepte für die Folgenutzung des Marienkrankenhauses und des 
Hospizes konnten nicht in Einklang gebracht werden. 
Bei den bisher geprüften Standorten (Verfahrensstand 2021) erfüllt nur der geplante 
Standort die wesentlichen Standortkriterien. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 24.06.2021, von Sigrun Bestmann 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Zunehmendes Verkehrsaufkommen oft Gegenstand von Versammlungen. 
Verkehrswege im schlechten Zustand durch Frequentierung von Bussen und Lkw . 
Betroffen sind „reine Wohngebiete“. Sanierung verursacht Kosten für die Anlieger. 
Gefährdung von Personen. Die Straße „Im Mühlbachtal“ wird in Zukunft als Zufahrt für 
das Hospiz genutzt werden. Seit Jahren wird ein Verkehrskonzept gefordert. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Bestandssituation wird durch des geplante Hospiz nicht wesentlich beeinflusst 
(Verkehrszunahme ca. 5 Fahrten/Std.). Der Straßenausbau (Sanierung) muss nach 
den Regeln des Erschließungsrechtes erfolgen. Das Gefährdungspotential für 
Personen kann durch Verkehrsregeln bzw. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
vermindert werden. Auf der Grundlage des Straßennetzes wird angenommen, dass in 
der Regel die Zufahrt zum Hospiz über die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ erfolgt 
(Ortslage Scheuern). Die Straße „Im Mühlbachtal“ wird voraussichtlich nur einen 
geringfügigen Anteil des geschätzten Verkehrsaufkommens aufnehmen. 
Unabhängig vom Bauleitplanverfahren können Maßnahmen zur Verbesserung der 
Bestandssituation geprüft werden (z.B. Ausweichstellen und Schutzzonen für 
Fußgänger). Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Warum wurde ein Grundstück ausgesucht, das bisher kein Bauland ist. Eine 
ordnungsgemäße Abwägung des Standortes ist nicht erfolgt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Erschlossene Grundstücke sind in der Regel für eine ganz bestimmte Nutzung 
vorgesehen (z.B. Einfamilienhaus). In Nassau sind erschlossene Grundstücke für den 
Nutzungszweck „Hospiz“ nicht vorhanden. 
Die Standortfindung erfolgt auf der Grundlage von Nutzungsanforderungen. Die 
Anforderungen, die ein Einfamilienhaus stellt, können von vielen Standorten erfüllt 
werden. Je spezieller die Nutzung ist, umso schwieriger wird die Standortfindung. 
Bei den bisher geprüften Standorten (Verfahrensstand 2021) erfüllt nur der geplante 
Standort die wesentlichen Standortkriterien. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Eine weitere Bebauung im Mühlbachtal wurde in der Vergangenheit (20 - 30 Jahre) 
wegen dem Thema Klima und Umweltschutz abgelehnt. Es kann nicht sein, dass das 
plötzlich weniger von Bedeutung ist. 

Städtebauliche Stellungnahme 
In den Beteiligungsverfahren (§§ 3 u. 4 BauGB) werden alle planungsrelevanten 
Belange ermittelt und bewertet. Die Entscheidung welcher Belang Vorrang hat wird 
vom Stadtrat entschieden, zum Beispiel wie folgt: 
„Das Hospiz erfüllt eine wichtige soziale Aufgabe. Ein Alternativstandort steht nicht zur 
Verfügung. Für die Belange von Klima- und Umweltschutz entstehen keine erheblichen 
Auswirkungen, bzw. ist ein Ausgleich möglich. Für eine Wohnbebauung wurden in der 
Stadt an anderer Stelle Grundstücke erschlossen.“  
Der Stadtrat entscheidet, ob er diesem Abwägungsvorschlag folgt.  
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 4 Tenor des Schreibens: 
Das Hospiz wird für die Kinder weniger ein Problem sein. Für die Menschen im Hospiz 
ist der Lärm von spielenden Kindern problematisch. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Geräusche von spielenden Kindern sind in den Innenräumen nicht wahrnehmbar. 
Auf den Terrassen und gebäudenahen Grünbereichen können die Geräusche 
spielender Kinder auch einen positiven therapeutischen Effekt darstellen. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 20.06.2021, von Fam. Torsten Wittgen 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Beim geplanten Standort handelt es sich um Feuchtwiesen mit seltenen Gräsern und 
Tieren. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Durch Errichtung des Hospizes erfolgt ein Eingriff im Sinne des Naturschutzrechts. 
Eingriffe sind zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer Abwägung erforderlich sind 
und ausgeglichen werden können. Die betreffenden Untersuchungen (Gutachten) sind 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen. Sie werden im nächsten Verfahrensschritt 
ausgearbeitet und offengelegt. Die Abwägung der Zulässigkeit des Eingriffs erfolgt 
durch den Stadtrat, in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde. Die vorgetragenen 
Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Das Überschwemmungsgebiet und ein Wasserschutzgebiet werden betroffen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Überschwemmungsgebiet des Mühlbachs wird vom Vorhaben berücksichtigt.  
Der geplante Standort befindet sich nach einem aktuellen Gutachten in der 
Wasserschutzzone III eines Trinkwasserschutzgebietes. Die Schutzzone ist durch 
Rechtsverordnung noch nicht festgesetzt. Bauvorhaben in dieser Zone sind jedoch mit 
Auflagen zulässig. Vom Hospiz werden die erforderlichen Voraussetzungen für 
Vorhaben in der Schutzzone III erfüllt. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Der Kindergarten wurde mit Sondergenehmigung gebaut mit Ausschluss für weitere 
Bauvorhaben (Wind, Wasserschutz). 

Städtebauliche Stellungnahme 
Für die Errichtung des Hospizes wird ein Bebauungsplan aufgestellt und eine neue 
Genehmigungsgrundlage geschaffen. In den Beteiligungsverfahren (§§ 3 u. 4 BauGB) 
werden alle planungsrelevanten Belange ermittelt und bewertet. Dazu zählt auch das 
Klima (Wind) und der Gewässerschutz. Im nächsten Planungsschritt wird die 
erforderliche Beurteilungsgrundlage erarbeitet (z.B. landschaftsökologische 
Untersuchungen). Der Stadtrat entscheidet, ob auf dieser Grundlage das Hospiz 
errichtet werden kann. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 23.06.2021, von Karin und Norbert Stötzer 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Die in den Planungsunterlagen verwendeten Formulierungen „kann“, „könnte“ 
bedeuten keine Verpflichtung (man kann es auch bleiben lassen). 
Auch die Formulierungen „vergleichsweise gering“ oder „nicht erheblich“ sind nicht 
stichhaltig bzw. beweisbare Inhalte. (s. auch Rand 13) 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Planungsunterlage für die „frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit“ beinhaltet im 
planungsrechtlichen Sinn nur eine Absichtserklärung. Die Öffentlichkeit wird über die 
„allgemeinen Ziele und Zwecke“ der Planungsabsicht unterrichtet (§ 3 Abs. 1 BauGB). 
Auf der Grundlage der Unterrichtung „äußert“ sich die Öffentlichkeit zur 
Planungsabsicht (z.B. schriftlich). Die Äußerungen werden erörtert ( z.B. durch 
schriftliche Stellungnahme). Das Erörterungsergebnis wird vom Stadtrat abgewogen (§ 
1 Abs. 7 BauGB). Auf der Grundlage der Abwägung entscheidet der Stadtrat über die 
Planungsabsicht (z.B. Verzicht, Korrektur, Fortsetzung, etc.). Bei Fortsetzung der 
Planung wird aus den Formulierungen „kann“oder „soll“ ein „muss“. 

Die Formulierung „vergleichsweise gering“ wird bei der Beschreibung (Beurteilung) 
von Veränderungen in Bezug auf Basiswerte gebraucht.  
Von der Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ werden ab der Einmündung „Mühlstraße“ ca. 
20 - 30 Gebäude und die Kindertagesstätte erschlossen, anteilig auch das 
Gewebegebiet und z.T. die Gebäude in der Straße „Im Mühlbachtal“, ab der 
Einmündung der Taunusstraße. Im Vergleich zu dieser bestehenden 
Verkehrsbelastung, ist die vom geplanten Hospiz verursachte Verkehrszunahme, von 
ca. 5 Kfz/Std., vergleichsweise gering. 
Der Stadtrat muss im Rahmen der Äbwägung entscheiden, ob er dieser Beurteilung 
zustimmt. 

Der Begriff „erheblich“ (oder „wesentlich“) bezeichnet im Baurecht (z.B. BauNVO oder 
BauGB) die größte Wirkungsstufe einer Beeinträchtigung. Sie führt zum Verlust der 
städtebaulichen Entwicklung und Ordnung. 
Der geplante Baukörper hat ungefähr die Größe der Kindertagesstätte. Im Vergleich 
zur vorhandenen Bebauung von Bergnassau - Scheuern und der Größe des Talraums, 
wird die vorhandene städtebauliche Ordnung und Entwicklung von Bergnassau - 
Scheuern, durch die Errichtung des Hospizes, nicht wesentlich beeinflusst.
Der Stadtrat muss im Rahmen der Abwägung entscheiden, ob er dieser Beurteilung 
zustimmt.

Die in der frühzeitigen Beteiligung verwendeten Formulierungen sind sachgerecht.
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet.
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 2.1 - 2.3 Tenor des Schreibens: 
Es fehlen Standortuntersuchungen für die Ortsgemeinden der ehemaligen VG Bad 
Ems und für die Stadt Bad Ems . Der Standort Nassau wird begründet in der Tradition 
von gemeinnützigen Einrichtungen. Von dieser Tradition ist nichts übrig geblieben. 
Die beschriebenen Standortvorzüge der Stadt / Stadtteil Bergnassau-Scheuern (z.B. 
Lage zu Verkehrswegen, ergänzende Infrastruktur, Zentralität der Lage) sind falsch 
eingeschätzt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
In den Ortsgemeinden der ehemaligen VG Bad Ems und der ehemaligen VG Nassau, 
fehlen die wesentlichen Voraussetzungen für den nachhaltigen Betrieb eines 
Hospizes. In der Stadt Bad Ems wurden mehrere Standorte geprüft. Ein Standort 
wurde als grundsätzlich geeignet eingestuft. 
Aufgrund der geographischen Lage (Kreuzungspunkt B 260, B 417, Bahn, etc.) wird 
der Standtort Nassau günstiger eingeschätzt als der Standort Bad Ems. Der Standort 
Nassau beinhaltet darüberhinaus, nach Einschätzung des Trägers, organisatorische 
und wirtschaftliche Vorteile für den nachhaltigen Betrieb des Hospizes. 
Gemeinnützige Einrichtungen in der Stadt Nassau und dem Stadtteil Bergnassau-
Scheuern haben eine Tradition (z.B. die Stiftung Scheuern). Leider wurde vor einigen 
Jahren das Marienkrankenhaus und die Lahntalklinik aufgegeben. An die Traditionen 
dieser Einrichtungen kann die Stadt anknüpfen und ihre Bedeutung zurückgewinnen. 
Eine ergänzende Infrastruktur ist in der Stadt Nassau, in angemessener Entfernung, 
vorhanden (Ärzte, Apotheken, Taxi, ÖPNV, Dienstleistungen der Stiftung Scheuern, 
etc.). Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 3 - 4.3  Tenor des Schreibens: 
Der Zuwachs von mind. 80 Kfz/Tag hat wesentliche Auswirkung. Schallimmission  und 
Luftverunreinigung belasten die Bewohner. Die vorhandenen Verkehrswege sind für 
die Errichtung des Hospizes ungeeignet. Die Verkehrssicherheit wird wesentlich 
negativ beeinflusst. Ausweichstellen für Fußgänger fehlen. Die „Viehtrift“ sollte schon 
mal für Durchgangsverkehr gesperrt werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der vom Hospiz verursachte zusätzliche Tagesverkehr erzeugt eine Verkehrsstärke 
von ca. 5 Kfz/Std. (ca. alle 10 min ein Kfz). Die daraus resultierende Schallentwicklung 
und Luftverunreinigung ist nicht wesentlich.  
Die vorhandenen Konflikte werden im Wesentlichen vom Transferverkehr des 
Gewerbegebietes und der Siedlungsteilfläche, ab Einmündung der Taunusstraße in die 
Straße „Im Mühlbachtal“ verursacht. Auch nach der Errichtung des Hospizes kann eine 
Sperrung für den Durchgangsverkehr geprüft werden. 
Die Verkehrsfläche kann als Tempo-30-Zone oder als „Verkehrsberuhigter Bereich“ 
ausgewiesen werden. Unabhängig vom Bauleitplanverfahren können Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bestandssituation geprüft werden (z.B. Ausweichstellen und 
Schutzzonen für Fußgänger). 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 5  Tenor des Schreibens: 
Worin liegen die Gründe das heute andere Maßstäbe angesetzt werden? 

Städtebauliche Stellungnahme 
In jedem Bebauungsplanverfahren müssen die planungsrelevanten Belange neu 
ermittelt, gewichtet und abgewogen werden. Die Abwägung kann zu anderen 
Erkenntnissen (Maßstäben) führen. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 6  Tenor des Schreibens: 
Zur Reservefläche für die Kindertagesstätte werden keine Bedenken geäußert. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Kenntnisnahme 

Zu Rand 7.1  Tenor des Schreibens: 
Eltern können die Nähe des Hospizes zur Kindertagesstätte „abschreckend“ 
empfinden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Kinder erleben auch in der Familie, bei den Großeltern, Eltern, und Geschwistern 
Krankheit und Tod. Die Kenntnis darüber beeinflusst weder die „unbeschwerte 
Kindheit“ noch wirkt sie „abschreckend“. In der Kindertagesstätte werden junge 
Menschen in ihrem ersten Lebensabschnitt betreut. Im Hospiz erfolgt für Menschen 
jedes Alters die Betreuung für den letzten Lebensabschnitt. Das Nebeneinander von 
Hospiz und Kindergarten entspricht dem angestrebten Prozess der Inklusion.

Mit dem Träger der Kindertagesstätte und den angestellten Fachpersonen werden im 
Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem Thema geführt.  
Die Abwägung des Gesprächsergebnisses erfolgt durch den Stadtrat. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 7.2 - 7.3 Tenor des Schreibens: 
Der Standort wird von Lärm beeinflusst (Gewerbe, Bolzplatz, etc.). 

Städtebauliche Stellungnahme 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans sind im Gewerbegebiet nur Betriebe 
zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören (§ 6 BauNVO). Das Hospiz hat zum 
Gewerbebetrieb einen Abstand von ca. 250 m, vom Fitnessstudio ca.150 m. Nach dem 
Abstandserlass des Landes NRW sind keine Konflikte (Lärmschutzabstände nach TA 
Lärm) zu erwarten. Der Freizeitlärm durch den Bolzplatz ist in den Innenräumen nicht 
wahrnehmbar. Auf den Terrassen und gebäudenahen Grünbereichen können die 
Geräusche spielender Kinder und Jugendlicher auch einen positiven therapeutischen 
Effekt darstellen.Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 8 Tenor des Schreibens: 
Die Bodenversiegelung kann nicht Ausgeglichen werden (Landgewinnung?). 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Ausgleich erfolgt funktional, z.B. im Idealfall wird eine versiegelte Fläche entsiegelt 
oder der Versiegelungsgrad einer Fläche wird reduziert. Es kann auch eine bisher 
ökologische geringwertige Fläche „aufgewertet“ werden. Im Naturschutzrecht wird kein 
Ausgleich „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ gefordert. Die vorgetragenen Belange sind 
entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 9 Tenor des Schreibens: 
Warum gibt es keine Alternativstandorte? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Bei den bisher geprüften Standorten (Verfahrensstand 2021) erfüllt nur der geplante 
Standort die wesentlichen Kriterien. In dem Beteiligungsverfahren (Öffentlichkeit, 
Behörden) wurden keine Alternativstandorte bekannt.


Zu Rand 10 Tenor des Schreibens: 
Woher sollen die Ersatzflächen zum Ausgleich kommen? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Siehe Rand 8


Zu Rand 11 Tenor des Schreibens: 
Gilt das Bauverbot nur für Privatpersonen und nicht für das Hospiz? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Für eine Wohnbebauung wurden in der Stadt an anderer Stelle Grundstücke 
erschlossen. Das Hospiz erfüllt eine wichtige soziale Aufgabe, ein Alternativstandort 
steht nicht zur Verfügung. Für die Belange von Klima- und Umweltschutz entstehen im 
Vergleich zu einem Wohngebiet geringere Auswirkungen. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 12 Tenor des Schreibens: 
Der Standort ist überschwemmungsgefährdet und liegt im Wasserschutzgebiet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der geplante Standort befindet sich in der Wasserschutzzone III. Die Auflagen für eine 
Bebauung werden vom Vorhaben erfüllt. 
Das geplante Hospiz befindet sich außerhalb des rechtlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes und ist rechtlich zulässig. Dem Vorhabenträger wird 
empfohlen für extreme Hochwasserereignisse eine eigene Risikoabwägung 
vorzunehmen und mit den Fachbehörden und der Stadt Nassau abzustimmen. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 13 Tenor des Schreibens: 
Im Zusammenhang mit Auswirkungen auf Natur und Umwelt tauchen unverbindliche 
Absichtserklärungen oder Formulierungen auf, wie „können“, „geeignete Maßnahmen 
zur Minimierung“, „nicht mehr erheblich“.  

Städtebauliche Stellungnahme 
(siehe Rand 1). 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 12.05.2021, von Norbert Stötzer 

 

Siehe auch Schreiben vom 21.06.2021, vom gleichen Verfasser 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Die Probleme der verkehrlichen Bestandssituation entstehen im wesentlichen durch 
den Transferverkehr des Gewerbegebietes (Fa. Lahntechnik, Fitnessstudio) und der 
Heime Scheuern. Vor allem im Begegnungsfall mit Lkw’s, Kleinbussen und 
Linienbussen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Durch das Hospiz wird keine wesentliche Änderung der Bestandssituation verursacht 
(Verkehrszunahme ca. 5 Kfz/Std.).  
Die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ kann nach RASt 06 als Wohnstraße, mit 
Teilfunktion einer Sammelstraße, eingeordnet werden. Die Einrichtung einer Tempo-30 
Zone oder die Gestaltung zu einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1) ist 
möglich. Unabhängig vom Bauleitplanverfahren kann ein Konzept entwickelt werden, 
wie die verkehrliche Bestandssituation verbessert werden kann (z.B. durch 
Ausweichstellen und Schutzzonen für Fußgänger).  
Damit können die vorgetragenen Belange entkräftet werden. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Für die Menschen im Hospiz ist der Lärm von spielenden Kindern problematisch. Die 
Kinder werden mit einer Situation konfrontiert, die manch ein Kind so ohne weiteres 
nicht verkraften kann. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Geräusche von spielenden Kindern sind in den Innenräumen des Hospizes nicht 
wahrnehmbar. Auf den Terrassen und dem gebäudenahen Grünbereich können die 
Geräusche spielender Kinder auch einen positiven therapeutischen Effekt darstellen. 
Kinder erleben auch in der Familie, bei den Großeltern, Eltern, und Geschwistern 
Krankheit und Tod. Die Kenntnis darüber beeinflusst weder die „unbeschwerte 
Kindheit“ noch wirkt sie „abschreckend“. In der Kindertagesstätte werden junge 
Menschen in ihrem ersten Lebensabschnitt betreut. Im Hospiz erfolgt für Menschen 
jedes Alters die Betreuung für den letzten Lebensabschnitt. Das Nebeneinander von 
Hospiz und Kindertagesstätte entspricht dem angestrebten Prozess der Inklusion. 
Mit dem Träger der Kindertagesstätte und den angestellten Fachpersonen werden im 
Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem Thema geführt.  
Die Abwägung des Gesprächsergebnisses erfolgt durch den Stadtrat. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Der Standort wird von Freizeitlärm des Bolzplatzes beeinflusst. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Freizeitlärm durch den Bolzplatz (Abstand ca. 150m) ist in den Innenräumen nicht 
wahrnehmbar. Auf den Terrassen und im gebäudenahen Grünbereich können die 
Geräusche spielender Kinder und Jugendlicher auch einen positiven therapeutischen 
Effekt darstellen. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 17.06.2021, von Frank Martius 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Die Standortentscheidung wird als sehr gut beurteilt. Planungsvariante „A“ wird 
bevorzugt. Die Schätzung des Verkehrsaufkommens wird als „reichlich“ bezeichnet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Darlegungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 17.06.2021, von Christiane Martius 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Die Standortentscheidung wird als „bisher angedachte“ beste Lösung beurteilt. 
Planungsvariante „A“ wird bevorzugt.  
Das Nebeneinander von Hospiz und Kindergartenstätte zeigt „Wachsen und 
Vergehen“ und wird als „eine richtige gute Wahl“ bezeichnet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Darlegungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 09.06.2021, von Horst Garbe 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Dem Vorhabenträger wird unterstellt, das Vorhaben mit Tricks und Raffinesse 
geschönt zu haben. 
Der Stadt Nassau wird vorgeworfen, dem Vorhaben kritiklos gegenüberzustehen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Vorhabenträger hat mit sachlichen Argumenten sein Vorhaben und den geplanten 
Standort begründet. Der Vorhabenträger hat nach § 12 BauGB die Einleitung des 
Bebauungsplanverfahrens beantragt. Die Stadt Nassau muss nach pflichtgemäßen 
Ermessen prüfen, ob sie dazu bereit ist (§ 12 Abs. 2 BauGB). Die Prüfung erfolgt in 
der Regel durch die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden ( § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB). Ob das Bebauungsplanverfahren danach weitergeführt 
wird, entscheidet der Stadtrat durch Abwägung der bekanntgewordenen Belange (§ 1 
Abs. 7 BauGB). 
Der Vorhabenträger hat keinen Rechtsanspruch, dass für sein Vorhaben ein 
Bebauungsplan aufgestellt wird.(§ 1 Abs. 3 BauGB).  
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Die Flächenversiegelung von 1.600 m2 ist für 8 Betten im Hospiz zu groß. Zusätzlich 
sollen 1.200 m2 für die Kindertagesstätte vorgehalten werden. Für die „angemessen 
große begrünte Freifläche“ fehlt die Größenangabe. Die ökologische Wertigkeit der 
Grünfläche wird ohne genaue Kenntnis verharmlost. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Ausstattung und Größe eines Hospizes ist in Empfehlungen und Förderrichtlinien 
enthalten. Bei einem eingeschossigen Gebäude ist eine Grundfläche von ca, 900 
-1.000 m2 erforderlich, für Stellplätze, Zuwegungen Terrassen ca. 300 - 600 m2. Bei 
der „angemessen großen begrünten Freifläche“ ( ca. 3.400 m2) handelt es sich um 
den nichtüberbauten bzw. versiegelten Teil des Hospizgrundstückes. Diese Fläche 
bleibt in ihrer ökologischen Funktion „unangetastet“. 
Für den Kindergarten soll eine Grundstücksfläche von 1.200 m2 vorgehalten werden 
(bebaute und versiegelte Fläche ca. 300 m2). 
Durch die Errichtung des Hospizes erfolgt ein Eingriff im Sinne des 
Naturschutzrechtes. Eingriffe sind zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer 
Abwägung erforderlich sind und ausgeglichen werden können. Für das bisher 
durchgeführte frühzeitige Beteiligungsverfahren reicht eine Einschätzung des Eingriffs 
aus. Die detaillierten landschaftsökologischen Untersuchungen werden für den 
nächsten Verfahrensschritt ausgearbeitet und offengelegt. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Die Verkehrsführung endet am Kindergarten. Die Straßenbreite ist nicht ausreichend, 
Bürgersteige und Fußwege fehlen. Straße „Im Mühlbachtal“ wird vom Verkehr 
belastet.. Ein Verkehrskonzept ist erforderlich. Die zusätzliche Verkehrsbelastung von 
ca. 5 Kfz/h wird als Verniedlichung bezeichnet.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Bestandssituation auf der Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ wird seit Jahrzehnten 
vom Transferverkehr der Bewohnern des Mühlbachtals, von den Betrieben des 
Gewerbegebietes und der Stiftung Scheuern verursacht. Konflikte entstehen 
insbesondere durch Lkw’s, Busse und größere Versorgungsfahrzeuge.  
Die geschätzte Verkehrszunahme durch das Hospiz, von ca. 5 Kfz/Std., erfolgte auf 
einer plausiblen Annahme des Betriebsablaufes. 
Unabhängig vom Bauleitplanverfahren können Maßnahmen zur Verbesserung der 
Bestandssituation geprüft werden (z.B. Ausweichstellen und Schutzzonen für 
Fußgänger). Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Die Nachbarschaft von Hospiz und Kindergarten wird nicht ausreichend genug 
thematisiert.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Kinder erleben auch in der Familie, bei den Großeltern, Eltern, und Geschwistern 
Krankheit und Tod. Die Kenntnis darüber beeinflusst weder die „unbeschwerte 
Kindheit“ noch wirkt sie „abschreckend“. In der Kindertagesstätte werden junge 
Menschen in ihrem ersten Lebensabschnitt betreut. Im Hospiz erfolgt für Menschen 
jedes Alters die Betreuung für den letzten Lebensabschnitt.

Mit dem Träger der Kindertagesstätte und den angestellten Fachpersonen werden im 
Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem Thema geführt.  
Die Abwägung des Gesprächsergebnisses erfolgt durch den Stadtrat. 
Damit können die vorgetragenen Belange entkräftet werden. 

Zu Rand 5 Städtebauliche Stellungnahme 
• Zu 1 Die Bestandssituation wird vom Hospiz nicht wesentlich beeinflusst. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Bestandssituation werden geprüft.

• Zu 2 Durch Errichtung des Hospizes erfolgt ein Eingriff im Sinne des 

Naturschutzrechtes. Eingriffe sind zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer 
Abwägung erforderlich sind und ausgeglichen werden können.


• zu 3 Ob ein Hospiz neben einer Kindertagesstätte errichtet werden kann, müssen 
die Menschen auf der Grundlage ihrer sozialen Kompetenz beurteilen (s. Rand 3). 


Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 22.06.2021, von Stefan Schaefer 







Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Warum der Standort Nassau? Diez, Lahnstein, etc. liegen im Rhein-Lahn-Kreis auch 
zentral. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass im Rhein-Lahn-Kreis, auch in Diez oder Lahnstein 
eine Einrichtung entsteht. Angestrebt wird eine wohnortnahe Hospiz- und 
Palliativversorgung, in kleinen Einrichtungen, die eine „private Atmosphäre“ 
ermöglichen. Aus diesem Grund soll für die Bewohner des Rhein-Lahn-Kreises, im 
Einzugsbereich der Stadt Nassau, das Hospiz errichtet werden.

Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Es wird bezweifelt, dass Nassau als Standort für Pflege- und Erholungseinrichtungen 
eine Wertschätzung entgegengebracht wird. 
Warum wurde das Marienkrankenhaus als Standort für das Hospiz nicht genutzt? 

Städtebauliche Stellungnahme  
Für die Entwicklung der Stadt Nassau ist die Wertschätzung von den Menschen 
wesentlich, die in ihr Leben. Gemeinnützige Einrichtungen in der Stadt Nassau und 
dem Stadtteil Bergnassau-Scheuern haben eine Tradition (z.B. die Stiftung Scheuern). 
Leider wurde vor einigen Jahren das Marienkrankenhaus und die Lahntalklinik 
aufgegeben. An die Traditionen dieser Einrichtungen kann die Stadt anknüpfen und 
ihre Bedeutung zurückgewinnen.

Die Betriebskonzepte für die Folgenutzung des Marienkrankenhauses und des 
Hospizes konnten nicht in Einklang gebracht werden.

Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme




Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Der Wirtschaftsweg / Erschließungsweg wird vom Durchgangsverkehr (Busse, 
Kindergarten, Stiftung Scheuern) genutzt. Begegnungsverkehr in Teilabschnitten ist 
nicht möglich. Konfliktpotential erheblich. 

Städtebauliche Stellungnahme  
Die Errichtung des Hospizes hat auf die Bestandssituation keinen wesentlichen 
Einfluss. Unabhängig vom Bauleitplanverfahren können Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bestandssituation geprüft werden (z.B. Ausweichstellen und 
Schutzzonen für Fußgänger). Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 4 Tenor des Schreibens: 
In Anbetracht der Verkehrssituation wird der Hinweis auf die örtliche Daseinsfürsorge, 
als Begründung des Hospizes, als „zynisch“ betrachtet. 

Städtebauliche Stellungnahme  
Die geordnete Verkehrserschließung und die Palliativversorgung gehören zur 
öffentlichen Daseinsfürsorge. Der Stadtrat muss abwägen, ob die geschätzte 
Verkehrszunahme von 5 Kfz/Std. die Errichtung des Hospizes am geplanten Standort 
ausschließt. Durch Abwägung können die vorgetragenen Belange entkräftet werden. 

Zu Rand 5 Tenor des Schreibens: 
Die Ertüchtigung der Straße bedeutet Anliegerkosten. Die Verkehrszunahme und der 
Baustellenverkehr wird die Ertüchtigung beschleunigen. 

Städtebauliche Stellungnahme  
Im Fall der Herstellung bzw. des Ausbaus der Erschließungsanlage sind nach den 
gesetzlichen Vorschriften die Grundstückseigentümer an den Kosten zu beteiligen.  
Durch die Errichtung des Hospizes entstehen für die „Altanlieger“ keine höheren 
Kosten. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 5 Tenor des Schreibens: 
Eine Einbahnregelung wird als Lösung der Verkehrsprobleme als wahrscheinlich 
angesehen. 

Städtebauliche Stellungnahme  
Verkehrslösungen unterschiedlichster Art wurden seit 1983, im Zusammenhang mit 
der geplanten Errichtung eines Hotels, vorgeschlagen. Neben der „Einbahnregelung“ 
wurde auch die Ertüchtigung der Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ (Wirtschaftsweg) 
diskutiert. Für den Begegnungsverkehr sollten im Abstand von 50 - 100m 
Ausweichstellen eingerichtet werden. Unabhängig vom Bauleitplanverfahren können 
Maßnahmen zur Verbesserung der Bestandssituation geprüft werden (z.B. 
Ausweichstellen und Schutzzonen für Fußgänger). Die vorgetragenen Belange sind 
entkräftet.. 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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 6 Tenor des Schreibens: 
Das Nebeneinander von Hospiz und Kindertagesstätte wird kritisch gesehen. 

Städtebauliche Stellungnahme  
Das Nebeneinander von Hospiz und Kindertagesstätte entspricht dem angestrebten 
Prozess der Inklusion. Kinder erleben auch in der Familie, bei den Großeltern, Eltern, 
und Geschwistern Krankheit und Tod. Die Kenntnis darüber beeinflusst weder die 
„unbeschwerte Kindheit“ noch wirkt sie „abschreckend“. In der Kindertagesstätte 
werden junge Menschen in ihrem ersten Lebensabschnitt betreut. Im Hospiz erfolgt für 
Menschen jedes Alters die Betreuung für den letzten Lebensabschnitt. 
  
Der Freizeitlärm durch den Bolzplatz (Abstand ca. 150m) ist in den Innenräumen nicht 
wahrnehmbar. Auf den Terrassen und im gebäudenahen Grünbereich können die 
Geräusche spielender Kinder und Jugendlicher auch einen positiven therapeutischen 
Effekt darstellen.

Mit dem Träger der Kindertagesstätte und den angestellten Fachpersonen werden im 
Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem Thema geführt.  
Die Abwägung des Gesprächsergebnisses erfolgt durch den Stadtrat. 
Damit können die vorgetragenen Belange entkräftet werden. 

Zu Rand 7 Tenor des Schreibens: 
Bei der Errichtung des Hospizes geht eine Artenreiche Fläche (Magerwiese) verloren. 
Durch begrünte Dachflächen und die Herstellung von Feuchtbiotopen kann kein Ersatz 
geschaffen werden. Wie kann die palliativ - medizinische Versorgung mit dem 
Naturschutz in Einklang gebracht werden? 

Städtebauliche Stellungnahme  
Durch Errichtung des Hospizes erfolgt ein Eingriff im Sinne des Naturschutzrechtes. 
Die Dachbegrünung und die Herstellung von Biotopen auf dem Grundstück dienen der 
Eingriffsminimierung. Weitere Maßnahmen zum Ausgleich müssen jedoch 
durchgeführt werden. Die detaillierten landschaftsökologischen Untersuchungen 
werden für den nächsten Verfahrensschritt ausgearbeitet und offengelegt. 
Eingriffe sind nach dem Naturschutzrecht zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer 
Abwägung erforderlich sind und ausgeglichen werden können. 
Die Abwägung über die Zulässigkeit des Eingriffs erfolgt durch den Stadtrat, in 
Abstimmung mit der Naturschutzbehörde. 
Durch die Abwägung können die vorgetragenen Belange entkräftet werden. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Noch Schreiben vom 22.06.2021 

 

Zu Rand 7 Tenor des Schreibens: 
Die Bodenversiegelung kann nicht Ausgeglichen werden (Landgewinnung?). 
Es wird auf die Nutzung der bestehenden Immobilie Marienkrankenhaus hingewiesen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Ausgleich erfolgt funktional, z.B. im Idealfall wird eine versiegelte Fläche entsiegelt 
oder der Versiegelungsgrad einer Fläche wird reduziert. Es kann auch eine bisher 
ökologische geringwertige Fläche „aufgewertet“ werden. Im Naturschutzrecht wird kein 
Ausgleich „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ gefordert. 
Die Betriebskonzepte für die Folgenutzung des Marienkrankenhauses und des 
Hospizes konnten nicht in Einklang gebracht werden.

Die vorgetragenen Belange sind entkräftet.


Zu Rand 8 Tenor des Schreibens: 
Der Luftaustausch im Mühlbachtal wird beeinflusst. Private Vorhaben wurden in den 
60 iger Jahren aus diesem Grund abgelehnt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Einschätzung, dass das Hospiz sich auf die kllimatischen Bedingungen nicht 
erheblich auswirkt, beruht auf der Größe des Vorhabens. Der nichtbebaute Talraum 
(ca. 120.000 m2) wird durch das Hospizgebäude um ca. 0,8% verringert.  
Das Hospiz ist ein Einzelfall und schafft keine Präzedenzfälle für weitere Vorhaben, 
wie das bei der Errichtung von Wohngebäuden der Fall wäre. Für eine Wohnbebauung 
wurden in der Stadt an anderer Stelle Grundstücke erschlossen. Das Hospiz erfüllt 
eine wichtige soziale Aufgabe, ein Alternativstandort steht nicht zur Verfügung. Für die 
Belange von Klima- und Umweltschutz entstehen im Vergleich zu einem Wohngebiet 
geringere Auswirkungen. Die detaillierten landschaftsökologischen Untersuchungen 
werden für den nächsten Verfahrensschritt ausgearbeitet und offengelegt. Die 
vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 9 Tenor des Schreibens: 
Der geplante Standort ist hochwassergefährdet. Durch den Klimawandel wird die 
Gefährdung erhöht. Im Bereich des Mühlbaches mussten Gartenlauben abgerissen 
werden. Der Standort wird als ungeeignet bezeichnet 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Standort liegt außerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes und ist 
wasserrechtlich zulässig. Das könnte bei den Gartenlauben nicht der Fall gewesen 
sein. Der Retentionsraum (nichtbebaute Talraum ca. 120.000 m2) wird durch die 
Errichtung des Hospizgebäudes (Grundfläche ca. 900 - 1.000 m2) um ca. 0,8% 
verringert. Für das Hochwassergeschehen ist das nicht wesentlich. Für die Ortslage ist 
bereits in der Bestandssituation eine Risikoabwägung erforderlich. Das erfolgt auch für 
das geplante Hospiz durch den Vorhabenträger.  
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 10 Tenor des Schreibens: 
Für den Kindergarten und dessen Anbau gibt es keinen Bebauungsplan.  
Warum durfte der Kindergarten gebaut werden und auf den gegenüberliegenden 
Grundstücken nicht? Es wird ein Verfahrensfehler vermutet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der planungsrechtliche Status des Kindergartens ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens für die Errichtung des Hospizes. 

Zu Rand 11 Tenor des Schreibens: 
Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz Art. 3 GG müssten alle 
Grundstückseigentümer der „Viehtrifft“ das Recht haben, ihr Grundstück zu bebauen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Grundrechte (Art. 3 GG) gelten soweit sie nicht durch „Inhalt und Schranken“ mit 
Gesetzen geregelt werden. Für die Nutzung des Grundeigentums gilt als „Schranke“ 
das Baurecht und das Naturschutzrecht. Wenn es die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erfordert (§ 1 BauGB), kann die Stadt Nassau für die „Viehtrifft“ einen 
Bebauungsplan aufstellen, und die Grundstücksnutzung regeln. Die vorgetragenen 
Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 12 Tenor des Schreibens: 
Es war beabsichtigt, die „Viehtrifft“ für den Durchgangsverkehr zu sperren. 
Der „Wildbau“ in den Gartenanlagen soll beseitigt werden, gleichzeitig wird für die 
Errichtung des Hospizes ein Bebauungsplan aufgestellt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Auch nach Errichtung des Hospizes kann im Bereich der „Viehtrift“ eine 
Verkehrsregelung erfolgen. Der „Wildbau“ in den Gartenanlagen kann wie beim 
„Hospiz“ mit einem Bebauungsplan geregelt werden.  
Die Stadt Nassau kann für die Gärten die geordnete Freizeitnutzung planungsrechtlich 
ermöglichen und gleichzeitig die Verkehrsverhältnisse für die Anlieger verbessern.  
Der Bebauungsplan für das Hospiz kann dafür einen Impuls geben. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 07.06.2021, von Nicole Richter 

 
Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Der Standort befindet sich in einem Naturschutzgebiet, Flächen werden versiegelt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Standort ist im rechtlichen Sinn kein Naturschutzgebiet (§ 23 Abs. 1 BNatSchG), 
sondern eine pauschalgeschützte Fläche (§ 15 Abs. 1 LNatSchG). 

Eingriffe sind zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer Abwägung erforderlich sind 
und ausgeglichen werden können. Die betreffenden Untersuchungen werden im 
nächsten Verfahrensschritt ausgearbeitet und offengelegt. Die vorgetragenen Belange 
sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Die „Viehtrifft“ ist ein Naherholungsgebiet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der nichtbebaute Talraum (ca. 120.000 m2) wird durch das geplante Hospizgebäude 
(Grundfläche ca. 900 -1.000 m2) um ca. 0,8% verringert. Das Naherholungsgebiet 
wird nicht wesentlich beeinflusst. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Auf dem Wirtschaftsweg ist die Verkehrsbelastung hoch. Zu Stoßzeiten herrscht 
Verkehrschaos. Gefährdungen von Kindern und Fußgängern sind die Folge. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Durch das geplante Hospiz entsteht eine Verkehrszunahme von ca. 5 Kfz/Std.,die 
Bestandssituation wird nicht wesentlich beeinflusst. Unabhängig vom 
Bauleitplanverfahren können Maßnahmen zur Verbesserung der Bestandssituation 
geprüft werden (z.B. Ausweichstellen und Schutzzonen für Fußgänger). Die 
vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Das Nebeneinander von Hospiz und Kindertagesstätte wird kritisch gesehen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Kinder erleben auch in der Familie, bei den Großeltern, Eltern, und Geschwistern 
Krankheit und Tod. Die Kenntnis darüber beeinflusst weder die „unbeschwerte 
Kindheit“ noch wirkt sie „abschreckend“. In der Kindertagesstätte werden junge 
Menschen in ihrem ersten Lebensabschnitt betreut. Im Hospiz erfolgt für Menschen 
jedes Alters die Betreuung für den letzten Lebensabschnitt. Das Nebeneinander von 
Hospiz und Kindertagesstätte entspricht dem angestrebten Prozess der Inklusion.  
Mit dem Träger der Kindertagesstätte und den angestellten Fachpersonen werden im 
Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem Thema geführt.  
Die Abwägung des Gesprächsergebnisses erfolgt durch den Stadtrat. Durch die 
Abwägung können die vorgetragenen Belange entkräftet werden 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Warum werden keine Grundstücke der Stiftung Scheuern genutzt? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Grundstücke stehen aus Gründen des Eigenbedarfs nicht zur Verfügung. 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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 07.06.2021, von Marcus Richter 




Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Die Standortentscheidung ist nicht nachvollziehbar 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Standortentscheidung wurde in den Beteiligungsunterlagen (Unterrichtung (…), 
Seite 4, Ziff. 3 ff.) begründet und ebenfalls in der Anlage 1. Die vorgetragenen Belange 
sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Jahrzehntelang wurden Bauanfragen in dem Bereich aufgrund des vorhandenen 
Wasserschutzgebietes abgelehnt, Gartengrundstücke sollen aufgrund des 
Schutzgebietes zurückgebaut werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Hospiz liegt in der Schutzzone III. Eine Bebauung ist unter Auflagen zulässig. Für 
eine Wohnbebauung wurden in der Stadt an anderer Stelle Grundstücke erschlossen. 
Das Hospiz erfüllt eine wichtige soziale Aufgabe, ein Alternativstandort steht nicht zur 
Verfügung (Verfahrensstand 2021). Für die Belange Verkehr, Klima- und Umweltschutz 
entstehen im Vergleich zu einem Wohngebiet, mit mehreren Gebäuden, geringere 
Auswirkungen. Die Stadt Nassau kann für die Gärten (soweit sie nicht in Schutzzone I 
u. II liegen) die geordnete Freizeitnutzung planungsrechtlich ermöglichen. Der 
Bebauungsplan für das Hospiz kann dafür einen Impuls geben. Die vorgetragenen 
Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Die Verkehrsverhältnisse sind katastrophal. Der Wirtschaftsweg „Viehtrifft“ ist nicht als 
„permanente Straßenführung“ gedacht gewesen. Durch den Transferverkehr z.B. mit 
Lkw’s, Bussen, entstehen Konflikte. Für den Ausweichverkehr werden private Flächen 
genutzt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Verkehrslösungen unterschiedlichster Art wurden seit 1983, im Zusammenhang mit 
der geplanten Errichtung eines Hotels, vorgeschlagen. Neben der „Einbahnregelung“ 
wurde auch die Ertüchtigung der Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ (Wirtschaftsweg 
„Viehtrifft“) diskutiert. Für den Begegnungsverkehr sollten im Abstand von ca.50 - 100 
m Ausweichstellen eingerichtet werden. Auch ein Durchfahrtsverbot für den 
allgemeinen Verkehr war im Gespräch. 
Die Errichtung des Hospizes hat auf die Bestandssituation keinen wesentlichen 
Einfluss (Verkehrszunahme ca. 5 Kfz/Std.). Die Zufahrt erfolgt in der Regel mit Pkw’s 
und vereinzelt mit Lieferwagen. 
Unabhängig vom Bauleitplanverfahren können Maßnahmen zur Verbesserung der 
Bestandssituation geprüft werden (z.B. Ausweichstellen und Schutzzonen für 
Fußgänger). Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben Eingang vom 16.06.2021, von Elisabeth Richter 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Das Nebeneinander von Hospiz und Kindergarten wird kritisch gesehen- 

Städtebauliche Stellungnahme 
Kinder erleben auch in der Familie, bei den Großeltern, Eltern, und Geschwistern 
Krankheit und Tod. Die Kenntnis darüber beeinflusst weder die „unbeschwerte 
Kindheit“ noch wirkt sie „abschreckend“. In der Kindertagesstätte werden junge 
Menschen in ihrem ersten Lebensabschnitt betreut. Im Hospiz erfolgt für Menschen 
jedes Alters die Betreuung für den letzten Lebensabschnitt. Das Nebeneinander von 
Hospiz und Kindergarten entspricht dem angestrebten Prozess der Inklusion.  
Mit dem Träger der Kindertagesstätte und den angestellten Fachpersonen werden im 
Verlauf des Bebauungsplanverfahrens Gespräche zu diesem Thema geführt.  
Die Abwägung des Gesprächsergebnisses erfolgt durch den Stadtrat. 
Durch die Abwägung können die vorgetragenen Belange entkräftet werden. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Der geplante Standort befindet sich in einem Wasserschutzgebiet. Vereinbarkeit mit 
dem Natur- und Umweltschutz? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Hospiz liegt in der Schutzzone III. Eine Bebauung ist unter Auflagen zulässig.  
Der Standort ist im rechtlichen Sinn kein Naturschutzgebiet (§ 23 Abs. 1 BNatSchG), 
sondern eine pauschalgeschützte Fläche (§ 15 Abs. 1 LNatSchG). 
Eingriffe (Ausnahmen) sind zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer Abwägung 
erforderlich sind und ausgeglichen werden können. Die betreffenden Untersuchungen 
(Gutachten) sind Bestandteil der Verfahrensunterlagen. Sie werden im nächsten 
Verfahrensschritt ausgearbeitet und offengelegt. Die vorgetragenen Belange sind 
entkräftet. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Die Verkehrssituation führt zu riskanten Begegnungen (Pkw, Bus, Fußgänger). 
Das Hospiz würde den Verkehr weiter verdichten.  

Städtebauliche Stellungnahme 
Konfliktsituationen entstehen im wesentlichen durch den vom Gewerbegebiet und der 
Stiftung Scheuern verursachten Transferverkehr mit Lkw’s und Bussen (Hinweise im 
Beteiligungsverfahren). Die Errichtung des Hospizes hat auf die Bestandssituation 
keinen wesentlichen Einfluss. Die Verkehrszunahme wurde mit ca. 5 Kfz/Std. 
geschätzt. Die Zufahrt erfolgt in der Regel mit Pkw’s und vereinzelt mit Lieferwagen. 
Unabhängig vom Bauleitplanverfahren können Maßnahmen zur Verbesserung der 
Bestandssituation geprüft werden (z.B. Ausweichstellen und Schutzzonen für 
Fußgänger). Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 15.06.2021, von Erwin Gabel 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Seit Jahrzehnten wurden Bauvorhaben im Bereich des geplanten Standortes 
abgelehnt. Warum kann heute ein Vorhaben errichtet werden. Was hat sich geändert? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Bei der Errichtung des Hospizes werden die Belange Verkehr, Klima- und 
Umweltschutz, im Vergleich zu einem Wohngebiet, mit mehreren Gebäuden, weniger 
betroffen.  
Die für das Hospiz zu erwerbenden Grundstücke (insgesamt ca. 5.000m2) werden 
vom Wirtschaftsweg und vom Mühlbach begrenzt. Durch das Gebäude, die 
Zuwegungen und die Stellplätze wird eine Fläche von ca. 1.600 m2 (30%) versiegelt, 
ca. 3.400 m2 (70 %) bleiben im Wesentlichen „unangetastet“. 
Das Hospiz erfüllt eine wichtige soziale Aufgabe, ein Alternativstandort steht nicht zur 
Verfügung (Verfahrensstand 2021). Präzedenzfälle, z.B. für die Errichtung von 
weiteren Wohngebäuden, entstehen nicht. Für eine Wohnbebauung wurden in der 
Stadt an anderer Stelle Grundstücke erschlossen. 
Durch das Hospiz erfolgt ein Eingriff in die Natur und Landschaft. Der Standort ist eine 
pauschalgeschützte Fläche (§ 15 Abs. 1 LNatSchG). Eingriffe (Ausnahmen) sind 
zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer Abwägung erforderlich sind und 
ausgeglichen werden können. Die betreffenden Untersuchungen (Gutachten) sind 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen. Sie werden im nächsten Verfahrensschritt 
ausgearbeitet und offengelegt. Die Abwägung über die Zulässigkeit des Eingriffs 
erfolgt durch den Stadtrat, in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 15.06.2021, von Lahntechnik 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Durch die Errichtung des Hospizes wird ein Nutzungskonflikt befürchtet, hervorgerufen 
durch die Emissionen des Gewerbebetriebes. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Auf der Grundlage des Bebauungsplans „Auf dem Staffel / Auf der Salzau“ sind im 
Gewerbegebiet nur Betriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören (§ 6 
BauNVO). Der Betrieb ist baurechtlich genehmigt und erfüllt damit die 
planungsrechtlichen Anforderungen.  

Die Nutzungsverträglichkeit zwischen Hospiz und Gewerbebetrieb wurde bei der 
Standortwahl eingeschätzt. Das erfolgte auf der Grundlage des Abstandserlasses des 
Landes NRW. Die Berücksichtigung der Abstände erfolgt nach Immissionsrichtwerten, 
wie sie in der TA Lärm für „reine Wohngebieten (WR)“ nach Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) erforderlich sind. 
Das Hospiz hat zum Gewerbebetrieb einen Abstand von ca. 250 m.Bei dieser 
Entfernung entstehen auf der Grundlage des Abstandserlasses keine Konflikte. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Das Verkehrsaufkommen und die Situation in der Straße „Im Mühlbachtal“ erfordern 
die Benutzung der Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ einschließlich des 
Wirtschaftsweges im Bereich der Viehtrifft. In der Presse wurde auf die Forderung 
nach einem Verkehrskonzept hingewiesen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Verkehrsaufkommen wird im wesentlichen durch den Transferverkehr des 
Gewerbegebietes, der Stiftung Scheuern (Langauer Mühle) und zu den 
Wohngebäuden „Im Mühlbachtal“ (ab Einmündung der Taunusstraße) beeinflusst. 
Konflikte entstehen insbesondere beim Begegnungsverkehr mit Lkw und Bussen. 
Der Wirtschaftsweg im Bereich der „Viehtrifft“ ist als Verkehrsfläche nicht gewidmet. 
Die Errichtung des Hospizes hat auf die Bestandssituation keine wesentlichen 
Auswirkungen. Die Verkehrszunahme wurde mit ca. 5 Kfz/Std. geschätzt. Die Zufahrt 
erfolgt in der Regel mit Pkw’s und vereinzelt mit Lieferwagen. 
Verkehrslösungen unterschiedlichster Art wurden seit 1983, im Zusammenhang mit 
der geplanten Errichtung eines Hotels, vorgeschlagen. Neben der „Einbahnregelung“ 
wurde auch die Ertüchtigung der Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ (Wirtschaftsweg 
„Viehtrifft“) diskutiert. Für den Begegnungsverkehr sollten im Abstand von ca.50 - 
100m Ausweichstellen eingerichtet werden. Unabhängig vom Bauleitplanverfahren 
können Maßnahmen zur Verbesserung der Bestandssituation geprüft werden (z.B. 
Ausweichstellen und Schutzzonen für Fußgänger). Die vorgetragenen Belange sind 
entkräftet. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Für das Hospiz soll nach Aussage der Planungsunterlagen ein möglichst 
immissionsfreier Standort angestrebt werden, der auch tagsüber lärmarme 
Bedingungen erfüllt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Als „möglichst immissionsfrei“ gilt ein Standort der die Anforderungen für ein „reines 
Wohngebiet“ (§ 3 BauNVO) bzw. „allgemeines Wohngebiet“ (§ 4 BauNVO) erfüllt.  
Der geplante Standort entspricht diesen Anforderungen, auch unter Berücksichtigung 
der Kindertagesstätte, der Freizeitaktivitäten, des Gewebegebietes und des 
Erschließungsverkehrs. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 15.06.2021, von Gabriele uns Steven Cadge 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Es wird befürchtet, dass sich der Verkehr hauptsächlich über die Straße „Im 
Mühlbachtal“ abwickelt. Durch den Gewerbebetrieb besteht bereits eine sehr hohe 
Belastung, so „dass das Ganze kollabiert“. Das Tempolimit „30 km/h“ wird nicht 
eingehalten, Kinder sind gefährdet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Schätzung der Verkehrszunahme durch das Hospiz ergibt ca. 5 Kfz/Std.. Auf der 
Grundlage des Straßennetzes wird angenommen, dass in der Regel, die Zufahrt zum 
Hospiz über die Verkehrsfläche „Am Sauerborn“ erfolgt (Ortslage Scheuern).  
Die Verkehrszunahme durch das Hospiz wird die Bestandssituation nicht wesentlich 
beeinflussen. 
Unabhängig vom Bauleitplanverfahren können Maßnahmen zur Verbesserung der 
Bestandssituation geprüft werden (z.B. Ausweichstellen und Schutzzonen für 
Fußgänger). Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 
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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 03.06.2021, von Regina Windmann 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
DerStandort befindet sich in einer intakten Grünfläche und in einem Windeinfallgebiet. 
Ein Stück Natur (Lebensraum für Insekten) wird vernichtet. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Durch Errichtung des Hospizes erfolgt ein Eingriff im Sinne des Naturschutzrechtes. 
Eingriffe sind zulässig, wenn sie auf der Grundlage einer Abwägung erforderlich sind 
und ausgeglichen werden können. Die betreffenden Untersuchungen (Gutachten) 
werden im nächsten Verfahrensschritt ausgearbeitet und offengelegt. Die Abwägung 
der Zulässigkeit des Eingriffs erfolgt durch den Stadtrat, in Abstimmung mit der 
Naturschutzbehörde. Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Für den geplanten Standort wurden Bauanträge abgelehnt. Warum kann dort jetzt ein 
Bauvorhaben errichtet werden? Entspricht das dem Geleichbehandlungsgrundsatz? 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Recht nach Gleichbehandlung (GG Art. 3) ist mit „Inhalt und Schranken“ in 
Gesetzen geregelt. Für die Nutzung des Grundeigentums gilt das Baurecht und das 
Naturschutzrecht. Ob auf einer Fläche gebaut werden kann, wird durch Abwägung der 
betroffenen Belange vom Stadtrat entschieden, z.B. wie folgt: 
• Das Hospiz erfüllt eine wichtige soziale Aufgabe, ein Alternativstandort steht nicht zur 

Verfügung (Verfahrensstand 2021).  
• Für eine Wohnbebauung wurden in der Stadt an anderer Stelle Grundstücke 

erschlossen.  
• Bei der Errichtung des Hospizes werden die Belange Verkehr, Klima- und 

Umweltschutz, im Vergleich zu einem Wohngebiet, mit mehreren Gebäuden, weniger 
betroffen.  

• Präzedenzfälle, z.B. für die Errichtung von weiteren Wohngebäuden entstehen nicht. 
Der Stadtrat muss in seine Abwägung noch weitere Aspekte einbeziehen. Ob das 
Hospiz errichtet werden kann, bleibt seiner Entscheidung überlassen. Die 
vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Die derzeitige Verkehrsführung spricht nicht für den Standort. Anwohner sind durch 
Verkehrslärm belastet (Zufahrt Kindertagesstätte, Stiftung Scheuern). 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Errichtung des Hospizes hat auf die Bestandssituation (z.B. Verkehrslärm) keinen 
wesentlichen Einfluss. Die Verkehrszunahme wurde mit ca. 5 Kfz/Std. geschätzt. Die 
Zufahrt erfolgt in der Regel mit Pkw’s und vereinzelt mit Lieferwagen. 
Unabhängig vom Bauleitplanverfahren können Maßnahmen zur Verbesserung der 
Bestandssituation geprüft werden (z.B. Ausweichstellen und Schutzzonen für 
Fußgänger). Die vorgetragenen Belange sind entkräftet.  

1

2

3

 von 44 46

Anonymisiert!

Anonymisiert!

Mathias Uhle
2



Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 19.07.2021, von Stefan Schaefer 

 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Das Vorhaben nimmt einen wichtigen Raum in einem Überschwemmungsgebiet ein. 
Die „Variante B“ befindet sich im Überschwemmungsgebiet. Die Bebauung und 
Versiegelung im Überschwemmungsgebiet ist unverantwortlich 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Standorte der Varianten A - C liegen außerhalb des rechtlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes. Lediglich bei Variante B befinden sich 3 Stellplätze im 
Überschwemmungsgebiet. Die Varianten sind wasserrechtlich zulässig.  
Die SGD-Nord hat für den Fall der Realisierung, aus wasserrechtlicher Sicht, die 
Variante C empfohlen.  
Der Retentionsraum (nichtbebauter Talraum der Viehtrifft, ca. 120.000 m2) wird durch 
die Errichtung des Hospizes (Grundfläche des Baukörpers ca. 900 - 1.000 m2) um ca. 
0,8% verringert. Für das Hochwassergeschehen ist das nicht wesentlich. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Materielles und körperliches Leid für die Bewohner von Scheuern soll verhindert 
werden (Interpretation: durch Verzicht auf die Errichtung des Hospizes). 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Ortslage von Scheuern befindet sich im Einflussbereich des Mühlbachs, des 
Sulzbaches und des Ruppelsbachs. Durch den Klimawandel besteht die latente 
Gefahr der Häufung von Starkregenereignissen. Die geographische Lage von 
Scheuern erfordert eine Risikoanalyse und ein Hochwasserschutzkonzept.  
Der Verzicht auf die Errichtung des Hospizes verhindert nicht den Katastrophenfall. 
Hinweis: 
Unabhängig von Bebauungsplanverfahren wird von der Verbandsgemeinde Bad Ems - 
Nassau ein Hochwasserschutzkonzept erstellt. Ergebnisse werden voraussichtlich 
Anfang 2022 vorliegen.  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Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB Stadt Nassau Bebauungsplan 
„Hospiz am Sauerborn“

Städtebauliche Stellungnahme

Schreiben vom 25.08.2021, von ImPuls GmbH 

 

Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Der geplante Standort ist hochwassergefährdet. Die Hochwasserproblematik soll nicht 
außer acht gelassen werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Für die Ortslage ist bereits in der Bestandssituation eine Risikoabwägung erforderlich. 
Das erfolgt auch für das geplante Hospiz. Der Standort liegt außerhalb des 
festgesetzten Überschwemmungsgebietes und ist wasserrechtlich zulässig. 
Der Retentionsraum (nichtbebauter Talraum ca. 120.000 m2) wird durch die Errichtung 
des Hospiz (Grundfläche des Baukörpers ca. 900 - 1.000 m2) um ca. 0,8% verringert. 
Für das Hochwassergeschehen ist das nicht wesentlich.  
Hinweis: 
Unabhängig von Bebauungsplanverfahren wird von der Verbandsgemeinde Bad Ems - 
Nassau ein Hochwasserschutzkonzept erstellt. Ergebnisse werden voraussichtlich 
Anfang 2022 vorliegen. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Durch die Errichtung des Hospizes wird ein Nutzungskonflikt befürchtet, hervorgerufen 
durch die Emissionen des Fitnessstudios. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Auf der Grundlage des Bebauungsplans „Auf dem Staffel / Auf der Salzau“ sind im 
Gewerbegebiet nur Betriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören (§ 6 
BauNVO). Das Fitnessstudio ist baurechtlich genehmigt und erfüllt damit die 
planungsrechtlichen Anforderungen.  

Die Nutzungsverträglichkeit zwischen Hospiz und Fitnessstudio wurde bei der 
Standortwahl eingeschätzt. Das erfolgte auf der Grundlage des Abstandserlasses des 
Landes NRW. Die Berücksichtigung der Abstände erfolgt nach Immissionsrichtwerten, 
wie sie in der TA Lärm für „reine Wohngebieten (WR)“ nach Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) erforderlich sind. 
Das Hospiz hat zum Fitnessstudio einen Abstand von ca. 130 m.Bei dieser Entfernung 
entstehen auf der Grundlage des Abstandserlasses keine Konflikte. Die Einschätzung 
erfolgte durch Analogiebetrachtung zu Gewerbebetrieben, die in einem Abstand von 
100 m zulässig sind. 
Die vorgetragenen Belange sind entkräftet.

Von: "Minor, Franz-Josef" <f-j.minor@vgben.de>
Betreff: WG: Anfrage zum Standort des geplanten Hospizes in Bergnassau-
Scheuern
Datum: 27. August 2021 um 08:18:03 MESZ
An: 'Prof-Uhle' <Prof-Uhle@t-online.de>
Kopie: Rainer Lindner <lindner-miellen@t-online.de>, "Liguori, Manuel" 
<m.liguori@vgben.de>

Hallo,
zu Eurer Kenntnis
Gruß
F.-Josef
 
 
Von: Poststelle <poststelle@vgben.de> 
Gesendet: Donnerstag, 26. August 2021 07:37
An: Bauen <bauen@vgben.de>
Betreff: WG: Anfrage zum Standort des geplanten Hospizes in 
Bergnassau-Scheuern
 
Geht auch in Papierform über die BGM-Post
 
Von: ImPuls GmbH <impuls@impuls-nassau.com> 
Gesendet: Mittwoch, 25. August 2021 17:35
An: Poststelle <poststelle@vgben.de>
Betreff: Anfrage zum Standort des geplanten Hospizes in 
Bergnassau-Scheuern
 
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich betreibe das Reha- und Gesundheitsstudio ImPuls in 
Bergnassau-Scheuern und möchte gerne einige wichtige Punkte 
zum Standort des geplanten Hospizes ansprechen. Deshalb möchte 
ich Sie bitten, diese E-Mail an die zuständigen Personen 
weiterleiten, die über den Standort entscheiden.

1. Der Mühlbach tritt immer wieder aus, sie sollten die 
Hochwasserproblematik auf keinen Fall außer acht lassen.

2. „Das Grundstück sollte frei von Immissionen sein“ - wir 
befinden uns hier in einem Mischgebiet mit 2 Unternehmen direkt 
in der Nachbarschaft, die eine gewisse Lärmbelastung nicht 
vermeiden können. Dies sollte Ihnen bewusst sein. Ich werde für 
meinen Teil keine Enschränkungen im Bezug auf Lärm nehmen 
können, da wir damit unser Geld verdienen. In unserem Studio 
finden wöchentlich 40 Kurse in der Zeit von 9-12 und 17-20 Uhr. 
Sollten sie sich für den Standort entscheiden, müssen sie diesen 
Punkt von Anfang an in Kauf nehmen.

3. Ich möchte dem Bau des Hospizes nicht im Wege stehen und 
bin ebenfalls ein Befürworter der Sache. Meiner Meinung nach 
sollte man dieses Thema sehr ernst nehmen und auf keinen Fall 
über den Standort einfach nur "aus dem Bauchgefühl" entscheiden. 
Es wäre für uns alle eine Bereicherung, ein Hospitz in Nassau zu 
haben. Doch sollte dies auf Dauer nicht zur Belastung der 
Bewohner und der benachbarten Unternehmen werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Oleg Hermes

-- 
------------------
ImPuls - Reha und Gesundheit GmbH
Geschäftsführer Oleg Hermes
In der Salzau 14
56377 Nassau
Tel: 02604 / 7583
 
------------------
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 09:00 - 22:00 Uhr
Samstag 13:00 - 17:00 Uhr
Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr
------------------
 
Diese Information ist ausschließlich für den 
Adressaten bestimmt
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